
kilage zum
84. Samstag de» 20 . Juli. 1872.

Amtliche Bekanntmachungen.
Nagold.

Gläubiger -Aufruf.
Die Gläubiger des verstorbenen Johann

Ludwig Nauser,  Küfers hier , haben ihre

Forderungen bis zum 31 . ds . Mts . schrift¬
lich anzumelden , oder aber zu gewärtigen,
daß sie bei der Verlassenschafts -Theilung
unberücksichtigt bleiben.

Den 16 . Juli 1872.
K . Gerichtsuotariat.

Fisch Haber.

Aufforderung des Steuerkolle-
giums zu Fatirung des Kapital -,
Renten -, Dienst - und Berufsein¬
kommens auf den 1. Juli 1872,
behufs der Besteuerung pro

1872/73.
In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes

vom 19 . September 1852 ( Reg .-Blatt
S . 236 ) wird behuss der Fatirung des
der Besteuerung unterliegenden
Kapital -, Renten -, Dienst - und Be¬
rn s sei u ko mmen s ans den 1 . Juli

1872  nachstehende Aufforderung erlassen:
I . Die in Art . 2 des Gesetzes vom 19.

September 1852 , beziehungsweise in Art . 2
des Gesetzes vom 30 . März 1872 bezeich-
nete » Steuerpflichtigen oder deren gesetz¬
liche Stellvertreter — für die im Ausland
sich aushattenden die aufzustcllenden Be¬
vollmächtigten — werden hiemit auf-

ges ordert,  nach Maßgabe der gedachten
Gesetze und der Instruktionen zu Vollzieh¬
ung derselben vom 10 . Juni 1853 und
vom 7 . Juni 1872 ( Reg -Bl . von 1853,
S . 171 und Reg .-Bl . von 1872 , Seite
197 ff .) , an die nach § . 12 der erstge¬
nannten Instruktion zusammengesetzte
Ortssteuerkommission spätestens bis zum

1 . August 1872 , oder wenn die Orts¬
steuerkommission einen kürzeren Ter¬
min  anzuberaumen für angemessen erachtet,
innerhalb dies er Frist  eine Erklärung
abzugeben:

a) ob sie sich am 1 . Juli 1872 im Be¬
sitze steuerbarer Kapitalien und
Renten (Ziffer H . 1 , hienach ) be¬
funden haben und wie hoch sich nach
dem Bestände von diesem Tage , wel¬
cher für die Entrichtung der Steuer
auf das ganze Etatsjahr 1872/73
entscheidet , der Jahresertrag beläuft?

b) wie hoch sich ihr Dienst - und Be¬
rn fs ei n k o mmen  sowohl in festen
als in veränderlichen Bezügen ( s.
hienach Ziffer II . 2 ) beläuft ? Das
feste ständige Einkommen ist nach dem
Stande vom 1 . Juli 1872 , das ver¬
änderliche , wechselnde , nach dem Er¬
gebnisse des Etatsjahres 1. Juli
1871/72 anzugebcn;

e) was sie sonst zur Erläuterung ihrer
Fassion beiznfügen für nothwendig
halten.

II.  Nach Art. 1 des Gesetzes vom 19.
September 1852 , beziehungsweise Art . 1

des Gesetzes vom 30 . März 1872 , unter¬
liegt der Besteuerung:

1) das Einkommen aus Kapitalien
und Renten  und zwar:

a ) der Ertrag aus verzinslichen , im Jn-
und Auslande angelegten eigenthüm-
lichen oder nutznießlichen Kapitalien
(verzinslichen Darlehen , Schuldbrie¬
fen , Staats - oder anderen Obligatio¬
nen , Lotterieanlehensloosen ) , verzins¬

lichen und unverzinslichen Zielfor-
derungen.

d) Renten , als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeitrente » und vererbliche Renten
jeder Art ( mit Ausnahme der vom
Grundertrag abgezogenen , nach § . 22,
Satz 1 des Katastergesetzes vom 15.

Juli 1821 , der Gesällsteuer unter¬
liegenden Grundgesülle und der die¬
sen gleich zu achtendeii reichsschluß-
mäßigen Renten ) übrigens ohne Un¬
terschied , ob die Renten auf Grund-
eigenthum oder bestimmte Gefälle
sundirt sind oder nicht , ob sie von
der Staatskasse , von Körperschaften
oder Privaten gereicht werden , aus
dem In - oder Auslande fließen , so¬
wie die Entschädigungen , welche an
frühere Berechtigte für verlorenen
Umgeldsbezug oder genossene Um¬
geldsfreiheit , für aufgehobene Kam¬
mersteuern oder aus sonstigen Titeln
gereicht werden , die von adeligen
Gutsbesitzern an Mitglieder ihrer
Familien zu entrichtenden Apanagen,
Witlume , Alimente , ebenso Präben-
den und Ordenspensionen , ingleichen
Renten  oder Dividenden  aus

auf Gewinn berechneten Aktien¬
unter  n e h m u n g e n und zwar nach
Art . 1 , Abs . 2 des Gesetzes vom
30 . März 1872 , ohne Rücksicht
darauf , ob das betreffende
Unternehmen in Württem¬
berg oder anderswo der Ge¬
werbesteuer unterliegt.

Einkünfte der vorgenannten Arten,
welche aus Bezugsquellen außer¬
halb Württembergs  fließen , unter¬
liegen nach Art . 1 Abs . 1 des Gesetzes
vom 30 . März 1872 der Besteuerung
in Württemberg auch dann,  wenn die¬

selben außerhalb Württembergs
bereits  mit einer Steuer belegt

sind ; es darf jedoch die zum Ansatz kom¬
mende auswärtige Steuer am Jahresertrag
dieser Einkünfte abgezogen werden , so daß
nur der Ueberrest als steuerbarer Betrag
im Sinne des Art . 5 des Gesetzes vom
19 . September 1852 zu behandeln ist.

Ausdrücklich wird hiebei darauf hinge¬
wiesen , daß durch Art . 1 des Gesetzes vom
30 . März 1872 die Steuerfreiheit der
Renten und Dividenden aus der württem-

bergischen Gewerbesteuer unterliegenden
Aktien -Unternehmungen ( Art . 1,11 . Schluß¬

satz des Gesetzes vom 19 . September
1852 ) und ebenso die gänzliche oder theil-
weise Steuerfreiheit des aus dem Ausland
fließenden und im auswärtigen Staate
bereits einer Steuer unterliegenden Ka¬

pital - und Renten Einkommens ( Art . 3,
i des Gesetzes vom 19 . September

1852 ) aufgehoben worden ist.
2 ) Das Dienst - und Berufse in¬

kommen jeder Art,  insbesondere
a) aller im Staats - , Hof - , Kirchen -,

Schul - , Körperschafts - , Gemcinde-
und Stiftuugsdienst aktiv angestellten
oder verwendeten Personen , der Mi¬
litärpersonen , der ausübenden Aerzte,
Rechtsanwälte , immatrikulirten No¬
tare , Kommissionäre , Makler , ( Sen¬

sale ) Architekten , Feldmesser , Künst¬
ler , Literaten , der Herausgeber von
Zeitschriften , der gutsherrlichen Ver¬
walter und Diener , der Pfleger und
Vermögensverwalter aller Art , der
Verwalter , Geschäftsführer und

Diener von Privatvereinen , der bei
öffentlichen Stellen , bei gewerblichen
Unternehmungen , sowie für Privat¬
dienste aller Art verwendeten männ¬
lichen und weiblichen Gehilfen und
Diener;

b ) die Quiescenzgehalte der Civil - und
Militärstaatsdiener , sowie die Pen¬
sionen oder Ruhegehalte , die Inva¬
liden - , Medaillen - , Gnadengehaltr
und Unterstützungen , welche einer der
zu lit . » aufgeführten Personen , nach
dem Austritt aus dem aktiven Dienst¬
verhältnisse in Beziehung aüf ihre
frühere Dienstleistung oder aus glei¬
chem Grunde deren Wittwen und
Waisen von dem Staate , aus einer
anderen öffentlichen Kasse oder von
einem Privaten gereicht werden;
überhaupt Aller , welche aus
persönlichen Leistungen ei¬
nen der Gewerbesteuer nicht
unterworfenenErwerb  ziehen.

Zu dem steuerbaren Einkommen gehören
auch Taggelder , Honorare , Gehaltszulagen,
Zusatzgehalte für Nebenämter , Belohnun¬
gen für Pflegschaften und Vermögensver¬
waltungen , Antheile ( Tantiemen ) an Ge-
werbsgewiun , Prämien , deßgleichen Zinse
oder Renten , welche als Theile eines Dienst¬

oder ähnlichen Einkommens bezogen wer¬
den , das Einkommen derjenigen , welche mit
der Ausübung der Heilkunde sich befassen,
auch wenn sie gemäß der Reichsgewerbe¬
ordnung den Titel eines Arztes sich nicht
beilegen dürfen ; dagegen gehören nicht
hieher unständige Gratialien und Geschenke.

Wenn Zinse oder Renten als Theile
eines Dienst - oder ähnlichen Einkommens
bezogen werden , so unterliegen sie der Be¬
steuerung als Dienst - und Berufseinkommen
unter Ziffer 2.

Hl . Nach Art . 2 des Gesetzes vom 30.
März 1872 sind alle Lande sange-
hörigen,  sowie andere Angehörige
des Deutschen Reichs  der Einkom¬
menssteuer insoweit unterworfen , als sie

nach dem Neichsgesetze wegen Beseitigung
der Doppelbesteuerung vom 13 . Mai 1870
(Reg .-Bl . von 1871 , Nr . l , Beilage Seite
31 ) in Württemberg zu den direkten
Staatssteusrn herangezogen werden dürfen
und nach Punkt d des genannten Art . 2

nicht eine Beschränkung stattsindet . Hienach
ergibt sich:

-1. Deutsche Militärpersonen und Civil-
beamte , sowie deren Hinterbliebene sind,
wenn sie aus der württembergischen Staats¬
kasse Gehalt , Pension oder Wartcgeld be¬
ziehen , für diese Bezüge in Württemberg
ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz steuer¬
pflichtig , dagegen sind dieselben , wenn ihnen
solche Bezüge aus der Kasse eines anderen
Bundesstaates zukommen , hieraus , auch
wenn sie in Württemberg wohnen , der
diesseitigen Einkommenssteuer nicht unter¬
worfen.

8 . In Absicht auf die Besteuerung des
sonstigen Dienst - und Berufs -Einkommens,
mag dasselbe in Württemberg oder außer¬
halb des Landes erworben werden , sowie
des Kapital - und RenleneinkommenS , das

aus Württemberg oder anderwärts her

fließt , gelten folgende Bestimmungen:
1 ) Deutsche , welche in Diensten des

Reichs oder eines deutschen Bundesstaats
stehe » , sind , wenn sie ihren dienstlichen
Wohnsitz in Württemberg haben , hier
steuerpflichtig , dagegen der diesseitigen



Steuer nicht unterworfen , wen » sie neben
einem Wohnsitz in Württemberg den
dienstlichen  Wohnsitz in einem anderen
Bundesstaate haben.

2 ) Landes - und andere Reichsangehörige
sind diesseits steuerpflichtig , wenn sie

») ihre » Wohnsitz in Württemberg ha
den oder

b ) in keinem Bundesstaat einen Wohn¬
sitz haben , aber in Württemberg sich
aushallen.

3 ) Abgesehen von Ziffer 1 unterliegen
Lnudksaiigehörige . welche in Württemberg
und außerdem  in andern Bnndesstaaie»
eine » Wohnsitz haben , diesseits der Steuer,
ebenso Augehöiige anderer Staaten des
Deutschen Reiches , es sei denn , dass letztere
in Württemberg und außerdem in ihrem
HeimatSstaate einen 'Wohnsitz haben , in
welchem Falle sie in Württemberg stener
frei bleiben

4 ) Sind Landes - und andere Reichsan:
gehörige nach Ziffer 1 bis 3 steuerpflichtig,
dieselben haben aber noch ein anderwärii
ges Domizil außerhalb des Deutschen
Reichsgebietes , so bleiben die in dem Lande
des letzteren ihnen anfallenden Einkünfte
von der diesseitigen Besteuerung ausge
»ommen.

5 ) Landesangehörige , welche ihren
Wohnsitz außerhalb des Deutschen
Reiches  haben , unterliegen nur in An¬
sehung ihrer in Württemberg erwachsenden
Einkünfte der diesseitigen Steuer , wenn
sie nicht in Württemberg sich anfhalten
(oben Ziffer 2 b und 4 ) . Haben diese!
be » zugleich einen Wohnsitz oder Aufent¬
halt in einem andern Bundesstaate , so fällt
die diesseitige Besteuerung ganz weg.

6 . Ausländer,  welche dem Deutschen
Reiche nicht angehören , sind in Ansehung
ihres in Württemberg erwachsenden Ein¬
kommens

») wenn sie am Anfänge des Steuer-
jahres bereits sechs Monate in Würt¬
temberg wohnen , unbedingt,

b ) andernfalls aber bloß dann zu be¬
steuern , wenn in dem Heimatland
derselben die Württemberger eine
gleiche oder ähnliche Stener trifft.

IV . Die nach Ziffer l . oben abzugeben¬
den Erklärungen ( Fassionen)

1 ) über das Kapital - und Renten-
Einkommen  können entweder m ü ndlich
in das von der Ortssteuer -Kommission zu
führende Aufnahme -Protokoll oder schrift¬
lich nach den in § . 17 Ziffer 1 der In¬
struktion vom 10 . Juni 1853 gegebenen,
aus den Fassionsforinnlarien ersichtlichen
näheren Bestimmungen abgegeben werden.
Dagegen sind

2 ) die F-assionen über das Dien st- u n d
Berufs - Einkommen  in der Regel
schriftlich  nach dem vorgeschriebenen
Formular zu übergeben ; es kann aber im
zweiten und dritten Jahr einer Etalsperiode
die Erklärung , daß das Einkommen des
Fatenten dem des Borjahrs gleich geblieben
sei , auch mündlich  in das Aufnahme -Pro¬
tokoll abgegeben werden.

V . Von der Fassionspflicht be¬
freit find  bezüglich des oben Ziffer II.
1 bezeichnetcn Kapital - und Rente » -
einkommens  die im Gesetz Art . 3 4.
i». k . g . genannten Anstalten , die im Ge¬
setz Art . 3 4 . e. erwähnte allgemeine
Sparkasse in Stuttgart und diejenigen,
welche in diese Sparkasse Erfparnißeinlagen
gemacht haben , hinsichtlich der denselben
ans diesen Einlagen znfließenden Zinse,
ferner die in Art . 3 4 . t . genannte Kasse
des Wohlthätigkeitsvereins ; sowie bezüg¬
lich des Dienst - und Berufs ein-
kommens  die Landjäger und die mili¬
tärischen Forst - Zollkrenz - und Steuerschutz¬
wächter und diejenigen Personen , deren
Dienst - und Berufseinkommen den jähr¬

lichen Betrag von 200 fl . nicht übersteigt.
(Einkommensstenergesetz Art . 3 0 . a und b
und Gesetz vom 20 . August 1861 , Reg .-Bl.
S . >86 Art. 3)  Ucbrigens muß ans et¬
waiges Anjordern der Ortsstener -Ko »n»ij-
sion gleichwohl die in § . 14 Absatz 2 der
Jnstrntlion vom 10 . Juni 1853 vorge¬
schriebene Anzeige abgegeben werde » .

VI . Wenn weitere ( s. Ziff . V . oben ) im
Gesetz Art . 3 .4 . a . 1. genannte Anstalten,
oder wenn Institute der im Gesetz Art . 3.
4 .. a ri. 1c. bezeichnelen Art Steuerbefrei¬
ung ansprechcn , desgleichen , wenn ans
Grnns der Bestimmungen im Gesetz Art
3 . 4 . b . ein solcher Anspruch erhoben werden
will , jo sind diese mit vollständigen Rachwei¬
sen zu begründenden Ansprüche durch die
Onssleuertomnnssion beim Kameralamt an-
znbringen . Die den Mitgliedern des Kapi-
l a 11 st e n v e r e i n s in Sinttgan früher
eingeiäumle , seit 1 . Juli >850 aber auf¬
gehobene Steuerfreiheit für , hre Einlagen
in diesen Verein bleibt laut der vom K.
StenerkoUeginm ans Grund des 'Art l des
Gesetzes vom 20 . August 186t ( Reg . Bl.
S . >85 ) unterm l . Juli l864 ( Annsbl
S . 85 ) getroffenen Verjügnng ansgehoben;
die Mitglieder dieses Vereins werden da¬
her ansgesordert , die Zinse aus diesen Ein¬
lagen gleich ihren übrigen Kapitalzinjen
zu satiren . Ebenso haben die Milglieder
der Allgemeinen Re  n t e n an  sta lt  in
Stuttgart die Renten , welche sie von dieser
Anstalt beziehen , zu satiren und zu ver¬
steuern , da die Rentenanstatt seit l . Juli
1860 nur die nach Abzug der ansznbe-
zahlendeu Renten ihr verbleibende » Aktiv
zinse versteuert , welches Verhätlniß laut
der vom K . Steuerkollegium unterm 9
August 1864 ( A .-Bl . S . 99 ) aus Grund
des Art . 1 des Gesetzes vom 20 . Anglist
1861 getroffenen Verfügung sortbestehen
bleibt . Desgleichen haben die Einleger in
die mit der Allgemeinen Rentenanstalt ver¬
bundenen S p ar - n nd D ep o s it c n k a s s e
als Gläubiger der Nentenanstalt die hier¬
aus zu beziehenden Zinse gleich ihrem sonsti¬
gen Kapital - und Renteneinkommen , und
ebenso haben die Mitglieder der an die
Allgemeine Rentenanstalt übergegangenen
sogenannten Ro Neuburger Wittwen¬
kasse  ihre diessälligen Bezüge nach Art 1
II. b . des Einkoinmensstenergesetzes zu ver¬
steuern.

VII . Wer die Fatirnng seines Einkommens
gänzlich unterläßt , oder solches theil-
wcise verschweigt , wird nach Art . 11 des
Gesetzes vom 19 . September 1852 und §
16 der Instruktion vom 10 . Juni 1853
mit Strafe belegt.

Stuttgart,  den 18 ) 28 . Juni 1872.
A n t e n r i e t h.

N o h r d o r f.
Oberamts Nagold.

Bei der Gemeindepflege liegen

;egen gesetzliche Sicherheit zum Ansleihe»
iarat.

Schultheißenamt
Killinger.

Nagold.

Stamm - A Brenn
Holz -Verkauf.

^ Aus den Stadt-
H Walddistrikten Snl-
jazeröschle , Badwald,

ä tls -H/ ' Eisberg , Galgen-
t ^ Akberg , Aendresle,

«Mittlerbergle , Bühl,
"Bühlkopf , Wolfs-

erg , Ziegelberg , Lehmberg , Winterhalde,
Me und Kehrhalde werden ans dem
tathhause hier öffentlich versteigert:

am Mittwoch den 24 . Juli,

Vormittags 8 Uhr,
5 Raummeter eichene Prügel,

8 !3 „ tannene Scheiter und
Prügel,

27 „ fichtene Rinde,
5 „ weißtannene Rinde;
am Freitag den 26 . Juli,

Vormittags 8 Uhr,
30 Stück eichene Wellen,

15730 „ Nadelholz -Wellen;
um Samstag den 27 . Juli,

Vormittags 8 Uhr,
2 Eichen , 4 und 5 Meter lang,

mit 0,57 Festmeter,
320 Stämme la » neues Lang - und

Klotzhol ; , 4,5 — 21 Meter lang,
mit 206,44 Festmeter.

Den 17 . Juli 1872.
Gemeinderath.

Prival -Bekanntluachnngen.
Nagold

Anc t io n
Ans der Ver-

laffenschaflsmasse
versl . Ehr.

Schwarzkopf,
Sattlers von hier , kommen am

Samstag den 20 . d . Mts .,
Vormittags 8 Uhr,

folgende Gegenstände zum Verkauf:
1 silberne Uhr mit Haarkette , verschiedene

Manns - und Weibskleider , Betlge-
mand und Leiuwnnd , Küchengeschirr;
Schreinwerk , worunter 1 weißer ei» -
sacher Kasten , 1 einschläfrige Bett¬
lade , 1 Wandkasten und 1 neuer Tisch;
Faß - und Baudgeschirr und allgemeiner
Hansrath ; Fnhrgeschirr und zwar
1 Handwägele und 1 größeres Wägete;
Getränke : 1 Eimer Most , 5h 'r Jmi
187lr Wein ; Geflügel : 4 Hühner,
und allgemeiner Waarenvorrath.

H a i t e r b a ch.
Dem Unterzeichneten ist am

14 . d. Mts . auf der Straße
zwischen Pfalzgrafenwrilcr und
Durweiler ein schwarzer

Halbhurrd (Rüde),
mit einem ledernen Halsband versehen,
zugelaufen , welche » der Eigenthümer gegen
Einrncknngsgebühr und Fnttergeld abholen
kann bei Christian Maser.

Nagold.
Juge -auferier .Hu«- .

Letzten Freitag ist mir ein
schwarz und grau

W ^ « W »gefleckt, zugelaufen , welche » der
rechtmäßige Eigenthümer gegen Ersatz der
Einrücknngsgebühr und des Flittergeldes
abholen kann bei

Wilhelm Harr,  Küfer.
Nagold.

Jemen WniZendniniitmin.
sowie reinen

Tresterbranntwein
empfiehlt D . G . Keck.

Den von I . A . Schauweckerin  Reut¬
lingen erfundenen , durch seine erstaunliche
Wirkung auf Oberleder an Schuhen und
Stiefeln rühmlichst bekannte » Königlich
patentirten linnbertrefflicheii

Leder-Gerbfettftoff,
das Fläschchen ü 12 kr.,

sowie auch die erprobte , sogleich schmerz¬
stillende

Zahnweh-Essenz,
das Fläschchen n 12 tr ., empfiehlt

G . W . Zaiser.
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